
Kapitel X: Der Prozeß

1. Die Reise nach Jerusalem

Wir haben Paulus zuletzt bei der Abfassung des Römerbriefs in Korinth im
Sommer 56 vorgefunden. Die erste Frage, die wir klären müssen, ist die,

wie Paulus überhaupt nach Jerusalem kam, wo das, was die Überschrift den Prozeß
nennt, offensichtlich seinen Ausgangspunkt nahm.

Wer den Römerbrief für das letzte Dokument aus der Feder des Paulus hält, sieht
sich für alles Folgende an Lukas gewiesen. Denn ob, und wenn ja, wie die Pläne
des Paulus aus dem Römerbrief in die Tat umgesetzt worden sind, erfahren wir
von ihm selbst leider nicht mehr. Lukas läßt Paulus an der Spitze einer Delegation
reisen. Diese wird in Apg 20,41 wie folgt zusammengestellt:

• Sopatros, der Sohn des Pyrros, aus Beroia;

• Aristarchos aus Thessaloniki;

• Secundus aus Thessaloniki;

• Gaius aus Derbe;

• Timotheos – ebenfalls aus Derbe?

• Tychikos aus der Asia;

• Trophimos aus der Asia.

1 Das griechische Original: συνεÐπετο δà αÎτÀú Σ¸πατρος ΠÔρρου ΒεροιαØος, Θεσσαλονικèων

δà ÇΑρÐσταρχος καÈ ΣεκοÜνδος, καÈ Γ�ϊος ∆ερβαØος καÈ Τιµìθεος, ÇΑσιανοÈ δà Τυχικäς καÈ

Τρìφιµος.
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Die Delegation ist dem Lukas zufolge also von internationalem Zuschnitt: Ge-
meinden aus Makedonien (Beroia und Thessaloniki), aus Asia und aus Galatien
(Derbe) sind hier vertreten – merkwürdigerweise aber nicht solche aus Achaia;
insbesondere das Fehlen von Korinth ist überaus auffällig, war Korinth doch das
Zentrum des paulinischen Kollektenwerks in diesem Jahr 56.2

Abb. 1: Die Troas3

2 Hat Lukas hier etwas durcheinandergebracht? Es ist nach meiner Einschätzung nicht zu be-
zweifeln, daß Lukas eine authentische Liste tradiert. Die Liste aus Apg 20,4 ist insofern mit Apg 13,1
und Apg 6,5 vergleichbar: solche Listen erfindet Lukas nicht. Die Authentizität der Liste bietet al-
lerdings noch nicht die Gewähr dafür, daß Lukas sie auch in den zutreffenden historischen Rahmen
stellt.

3 J. M. Cook: The Troad. An Archaeological and Topographical Study, Oxford 1973 (Nachdr.
1999), S. 2, Abb. 1: „The Troad“.
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Der Fortgang der Schilderung der letzten Reise des Paulus nach Jerusalem er-
weckt stellenweise den Eindruck, als ginge er auf einen Augenzeugen zurück. Dies
gilt besonders für die Route von Alexandria Troas nach Assos: Die Gefährten des
Paulus legen den Weg mit dem Schiff zurück, während Paulus selbst es vorzieht,
die Strecke zu Fuß zu machen (Apg 20,134).

Wenn Sie einen Blick auf die Karte auf der vorigen Seite werfen, können Sie den
Unterschied der beiden Routen verstehen. Die Gefährten des Paulus besteigen in
Alexandria Troas das Schiff, umrunden das Kap Lekton und kommen nach Assos.
Paulus dagegen zieht es vor, zu Fuß auf der Straße von Alexandria Troas nach
Assos zu wandern. Wenn wir noch etwas Zeit hätten, würde ich Ihnen das eine
oder andere Bild dieser Straße zeigen: Der Weg lohnt sich. Die Landschaft ist von
einer eigenartigen Schönheit. Was freilich den Paulus veranlaßte, den Fußmarsch
vorzuziehen, wissen wir nicht . . .

In jedem Fall ist festzuhalten: So etwas kann man nicht erfinden. Lukas war es
recht gleichgültig, ob Paulus von Alexandria Troas mit dem Schiff oder zu Fuß nach
Assos gelangte. Wenn er diese Nachricht trotzdem überliefert, so ist dies ein Indiz
dafür, daß er hier eine Quelle benutzt, die auf einen Augenzeugen zurückgeht. Ein
solcher Augenzeuge mag ein Mitglied der Delegation gewesen sein; nach Hause
zurückgekehrt, hat er seiner Gemeinde Bericht erstattet. Einen solchen Bericht
mag Lukas im Archiv der Gemeinde von Philippi vorgefunden haben.5

Auch die im folgenden bei Lukas gebotene Reiseroute mag wohl authentisch
sein. Möglicherweise geht die gesamte Liste der Stationen auf die oben genannte
Quelle zurück. Lukas nennt nach Assos im einzelnen die folgenden Stationen:

• Mitylene (auf der Assos gegenüberliegenden Insel Lesbos) in Apg 20,14

• Chios (gegenüber von Smyrna) in Apg 20,15

• Samos, etwas weiter im Süden gelegen, ebenfalls in Apg 20,15

• Milet – eine ganz wichtige Station, wie der Abschnitt Apg 20,15–38 zeigt.
Hier wird die sogenannte »Abschiedsrede von Milet« eingeschaltet.6

4 Im griechischen Original lautet 20,13: �µεØς δà προελθìντες âπÈ τä πλοØον �ν χθηµεν âπÈ

τ�ν \Ασσον, âκεØθεν µèλλοντες �ναλαµβ�νειν τäν ΠαÜλον, οÕτως γ�ρ διατεταγµèνος ªν µèλλων

αÎτäς πεζεÔειν.

5 Nach meiner Auffassung stammt Lukas aus Philippi; vgl. dazu meinen Aufsatz: Lukas als �ν�ρ

Μακεδ¸ν. Zur Herkunft des Evangelisten aus Makedonien, in: Peter Pilhofer: Die frühen Christen
und ihre Welt. Greifswalder Aufsätze 1996–2001. Mit Beiträgen von Jens Börstinghaus und Eva
Ebel, WUNT 145, Tübingen 2002, S. 106–112 sowie Peter Pilhofer: Philippi I. Die erste christliche
Gemeinde Europas, WUNT 87, Tübingen 1995, S. 153–159.204–205.

6 Diese Rede ist insofern für das lukanische Werk von herausragender Bedeutung, als sie zeigt,
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• Kos in Apg 21,1

• Rhodos in Apg 21,1

• Patara ebenfalls in Apg 21,1

• Zypern in Apg 21,3

• Tyros in Apg 21,3

• Ptolemais in Apg 21,7

• Caesarea am Meer in Apg 21,8

• Jerusalem in Apg 21,15

Wir kommen daher zu dem folgenden Ergebnis: Die detaillierten Angaben des Lu-Ergebnis

kas über die Reiseroute nach Jerusalem gehen wahrscheinlich auf ein Mitglied der oben
genannten Delegation zurück. Man kann sich gut vorstellen, daß von einer Gemein-
de entsandte Delegierte dieser später einen – möglicherweise sogar schriftlichen –
Bericht erstatteten. Ein solcher Bericht kann Lukas vorgelegen haben. Ihm folgt er
bei der Beschreibung der letzten Reise des Paulus in Jerusalem.7

2. Die Ereignisse in Jerusalem

Nach der lukanischen Darstellung ist das Schicksal des Paulus mit dessen An-
kunft in Jerusalem besiegelt: Hier wird er festgenommen, um nie mehr frei-

zukommen. Paulus wird als Gefangener nach Rom überstellt – und damit endet
die Apostelgeschichte. Vom Ende des Paulus, seinem Tod, berichtet Lukas nicht
mehr.

Obwohl in Jerusalem alles getan wird, um den Paulus als frommen Juden er-
scheinen zu lassen (Apg 21,18–26), kommt es zum Konflikt. Juden aus der Asia

daß Lukas vom Ende des Paulus weiß – wir kommen darauf in der nächsten Woche noch einmal
zurück.

7 Bei der nächsten Auflage dieser Vorlesung ist hier heranzuziehen: Friedrich Wilhelm Horn: Die
letzte Jerusalemreise des Paulus, in: ders. [Hg.]: Das Ende des Paulus. Historische, theologische und
literaturgeschichtliche Aspekte, BZNW 106, Berlin/New York 2001, S. 15–35 sowie Dietrich-Alex
Koch: Kollektenbericht, »Wir«-Bericht und Itinerar. Neue (?) Überlegungen zu einem alten Problem,
NTS 45 (1999), S. 367–390.
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sind empört darüber, daß sie den Paulus im Tempel erblicken.8 Dieser ist es – so
lautet ihr Vorwurf –, der alle allüberall lehrt gegen das jüdische Volk, gegen das
jüdische Gesetz und gegen den Tempel. Wie ein Mann steht die ganze Stadt Je-
rusalem gegen Paulus auf, vertreibt ihn aus dem Tempel und schließt die Türen
des Heiligtums.9 Man schreitet zur Lynchjustiz – der Leser der Apostelgeschichte
fühlt sich an Stephanus erinnert –; d.h. man will Paulus umbringen. Ein reiner
Glücksfall führt das Eingreifen des römischen Obersten herbei.10 Dieser eilt mit
einer aus einfachen Soldaten und Hauptleuten bestehenden Truppe an den Ort des
Geschehens, was die Juden jäh in ihrem Tun unterbricht.11

Die turbulenten Begleitumstände verhindern ein Verhör des Paulus an Ort und
Stelle (Apg 21,33–36). Daher läßt der Oberst den Paulus gefesselt abführen, um
ihn in Ruhe befragen zu können. Sehr überrascht vernimmt er die Frage des Paulus:
„Ist es mir erlaubt, etwas zu dir zu sagen?“12 Nicht die ausgesuchte Höflichkeit sei-
nes Gefangenen ist es, die den Oberst aus der Fassung bringt, sondern die Tatsache,
daß er auf Griechisch zu ihm spricht: „Der aber sagte: »Du kannst Griechisch?«“13

Darauf folgt die uns schon bekannte Szene, die wir zur Beginn dieser Vorlesung
besprochen haben, als es um das Bürgerrecht des Paulus ging.14 Paulus sagt näm-
lich an dieser Stelle: „Ich bin ein Jude, ein Mann aus Tarsos in Kilikien, Bürger
einer nicht unbedeutenden Stadt.“15 Nach dieser Aussage erhält Paulus die Erlaub-
nis, zum Volk zu sprechen (Apg 21,40); er hält die Rede, von der wir in andern
Zusammenhängen schon geprochen haben (Apg 22,1–21).16

Das Ergebnis dieser Rede des Paulus ist jedoch ein weiterer Tumult (Apg 22,22–
23), der den Oberst veranlaßt, Paulus erst einmal in Sicherheit bringen zu lassen

8 Apg 21,27–28 (±ς δà êµελλον αÉ áπτ� �µèραι συντελεØσθαι, οÉ �πä τ¨ς ÇΑσÐας ÇΙουδαØοι

θεασ�µενοι αÎτäν âν τÀú ÉερÀú συνèχεον π�ντα τäν îχλον καÈ âπèβαλον âπ' αÎτäν τ�ς χεØρας,

κρ�ζοντες; �νδρες ÇΙσραηλØται, βοηθεØτε; οÝτìς âστιν å �νθρωπος å κατ� τοÜ λαοÜ καÈ τοÜ

νìµου καÈ τοÜ τìπου τοÔτου π�ντας πανταχ¨ù διδ�σκων, êτι τε καÈ �Ελληνας εÊσ γαγεν εÊς τä

Éερäν καÈ κεκοÐνωκεν τäν �γιον τìπον τοÜτον).
9 Apg 21,30 (âκιν θη τε � πìλις íλη καÈ âγèνετο συνδροµ� τοÜ λαοÜ, καÈ âπιλαβìµενοι τοÜ

ΠαÔλου εÙλκον αÎτäν êcω τοÜ ÉεροÜ, καÈ εÎθèως âκλεÐσθησαν αÉ θÔραι).
10 Apg 21,31 (ζητοÔντων τε αÎτäν �ποκτεØναι �νèβη φ�σις τÀú χιλι�ρχωú τ¨ς σπεÐρης íτι íλη

συγχÔννεται ÇΙερουσαλ µ).
11 Sehr schön heißt es am Ende des v. 32: . . . âπαÔσαντο τÔπτοντες τäν ΠαÜλον.
12 Apg 21,37a (µèλλων τε εÊσ�γεσθαι εÊς τ�ν παρεµβολ�ν å ΠαÜλος λèγει τÀú χιλι�ρχωú; εÊ

êcεστÐν µοι εÊπεØν τι πρäς σè;).
13 Apg 21,37b (å δà êφη; ÃΕλληνιστÈ γιν¸σκεις;).
14 Vgl. dazu oben im ersten Kapitel, S. 12–13.
15 Im griechischen Original lautet der Text von Apg 21,39 so: âγ° �νθρωπος µèν εÊµι ÇΙουδαØος,

ΤαρσεÌς τ¨ς ΚιλικÐας, οÎκ �σ µου πìλεως πολÐτης. Man könnte daher auch übersetzen: „. . . ein
Bürger von Tarsos . . . “.

16 Paulus hält diese Rede auf Hebräisch, wie Lukas in 22,2 sagt (τ¨ù ÃΕβραòδι διαλèκτωú) – davon
war die Rede, als wir uns mit den Sprachkenntnissen des Paulus befaßten (vgl. dazu oben S. 17–19);
Paulus berichtet von seiner »Bekehrung« – dieses Stück der Rede haben wir in Kapitel IV besprochen
(vgl. S. 47–49).
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(22,24). Als er gegeißelt werden soll, beruft sich Paulus auf sein römisches Bür-
gerrecht (22,25–29).17 Der Oberst versucht, Klarheit zu gewinnen, indem er sich
an das Synhedrion wendet (22,30); vor diesem Forum hält Paulus erneut eine Re-
de (23,1ff.), die wieder in einem Tumult endet (23,9), was den Oberst veranlaßt,
Paulus in Sicherheit bringen zu lassen (23,10).

Vierzig Juden schließen sich daraufhin zusammen mit dem Ziel, den Paulus um-
zubringen (23,12–15). Der Mordplan scheitert jedoch, weil der Sohn der Schwe-
ster des Paulus – so heißt es wörtlich18 – den Paulus warnt. Daraufhin wird der
Neffe des Paulus von dem Oberst selbst empfangen; er informiert ihn in einem
Vieraugengespräch – wie man das heute wohl nennen würde19 – über den Mord-
plan. Der Oberst ist alarmiert und beschließt, Paulus nach Caesarea zum Statthalter
zu schicken. Zu diesem Zweck werden nicht weniger als 200 Soldaten, 70 Reiter
und 200 Leichtbewaffnete aufgeboten, die dem Paulus Geleit geben.20 Diese nicht
kleine Truppe von insgesamt 470 Mann macht sich bei dunkler Nacht (in der drit-
ten Stunde der Nacht, heißt es im Text) auf, um den wichtigen Gefangenen von
Jerusalem nach Caesarea am Meer zu bringen.

„Indem . . . dieser Transport mit der Verschwörung gekoppelt wird, verwandelt
sich eine langweilige Routineangelegenheit in eine Erzählung voll atemloser Span-
nung; zugleich konnte Lukas so das Eintreten der römischen Behörde für Paulus
im hellsten Licht zeigen. Für den nächtlichen Abtransport wird die Hälfte der
römischen Garnison aufgeboten (manche Kommentatoren halten das für eine rea-
listische Schilderung!) und zu einem Gewaltmarsch genötigt, den Wendts Vermu-
tung . . . , man werde bis in den Vormittag hinein marschiert sein, nicht erträglicher
macht. In Wirklichkeit hat . . . der Erzähler die Entfernung von Jerusalem nach An-
tipatris nicht genau gekannt. So ließ er die Infanteristen von dort unverzüglich den
Rückmarsch antreten. Aber wichtiger als solche realistische Korrektur ist die Er-
kenntnis, was Lukas hier dem Leser vor Augen führt: Nun rettet Rom dem Apostel
schon zum dritten Mal das Leben (21,32f. im Tempel, 23,10 im Hohenrat)! Wie

17 Vgl. dazu oben S. 12–13.
18 Auf Griechisch heißt es in 23,16: �κοÔσας δà å υÉäς τ¨ς �δελφ¨ς ΠαÔλου τ�ν âνèδραν

παραγενìµενος καÈ εÊσελθ°ν εÊς τ�ν παρεµβολ�ν �π γγειλεν τÀú ΠαÔλωú.

19 Im griechischen Text von Apg 23,19 heißt es κατ' ÊδÐαν.
20 Apg 23,23–25: 23 καÈ προσκαλεσ�µενος δÔο τιν�ς τÀν áκατονταρχÀν εÚπεν; áτοιµ�σατε

στρατι¸τας διακοσÐους íπως πορευθÀσιν éως ΚαισαρεÐας, καÈ ÉππεØς áβδοµ κοντα καÈ δεcιο-

λ�βους διακοσÐους, �πä τρÐτης ¹ρας τ¨ς νυκτìς, 24 κτ νη τε παραστ¨σαι Ñνα âπιβιβ�σαντες

τäν ΠαÜλον διασ¸σωσι πρäς Φ λικα τäν �γεµìνα, 25 γρ�ψας âπιστολ�ν êχουσαν τäν τÔπον

τοÜτον.

Die Bedeutung des δεcιολ�βος in v. 23 ist umstritten; in späterer Zeit ist es als terminus technicus
der Militärsprache belegt (vgl. der Artikel bei Bauer/Aland, Sp. 349 und die dort gebotenen Belege).
Bauer/Aland plädieren für „ein Leichtbewaffneter, etwa Schütze od.[er] Schleuderer“ (ebd).



2. Die Ereignisse in Jerusalem 193

günstig es ihn beurteilt, ergibt der Begleitbrief des Tribunen [= Oberst]: Dieser legt
die Verhandlung vor dem Hohenrat genau so aus, wie Lukas es wünscht. Paulus
– der römische Bürger! – hat nichts getan, was Tod oder Kerker verdiente. Sein
Konflikt mit den Juden gründet in innerjüdischen Differenzen, wie sie zwischen
Pharisäern und Sadduzäern bestehen. Damit wird Paulus durch den höchsten Ver-
treter Roms entlastet, der bisher mit dem Prozeß zu tun hatte.“21

In meiner Darstellung des letzten Besuchs des Paulus in Jerusalem ist ein Aspekt ganz
unberücksichtigt geblieben, der hier wenigstens noch in Form eines Exkurses nachgetra-
gen werden soll: Das Verhältnis zur Urgemeinde und die Frage nach der Übergabe der
Kollekte.22

Gerd Theißen hat in einem gerade erschienenen Aufsatz den letzten Besuch des Paulus
in Jerusalem unter der Überschrift: „Paulus – der Unglücksstifter“23 untersucht. Er vertritt
die folgende These: „Zweimal hat Paulus Gemeinden in eine Katastrophe hineingerissen,
die Gemeinde in Jerusalem und die Gemeinde in Rom – gewiss gegen seinen Willen und
aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände, aber niemals ganz zufällig. Denn die-
sen Gemeinden wurde nicht ein Missverständnis zum Verhängnis, sondern Auswirkungen
des Zentrums seiner Botschaft.“24

Das Verhängnis, das über die Urgemeinde in Jerusalem hereingebrochen ist, wird im Der Bericht des Josephus
über das Ende des
Herrenbruders Jakobus

Neuen Testament nicht berichtet. Lukas übergeht diese Phase der Urgemeinde völlig, da er
ja ab Kapitel 16 seiner Apostelgeschichte seine Aufmerksamkeit ganz auf Paulus konzen-
triert. Wir sind hier auf den Bericht des Josephus angewiesen, der diesem Ereignis einige
Paragraphen im Buch XX seines Werkes Antiquitates Iudaicae gewidmet hat:

200 �τε δ� οÞν τοιοÜτος »ν å Α̂νανος,

νοµÐσας êχειν καιρäν âπιτ δειον

δι� τä τεθν�ναι µàν Φ¨στον,

ÇΑλβØνον δ' êτι κατ� τ�ν åδäν Íπ�ρχειν,

καθÐζει συνèδριον κριτÀν καÈ παραγαγ°ν εÊς αÎτä

τäν �δελφäν ÇΙησοÜ τοÜ λεγοµèνου ΧριστοÜ,

ÇΙ�κωβος îνοµα αÎτÀú,

καÐ τινας áτèρους,

±ς παρανοµησ�ντων κατηγορÐαν ποιησ�µενος παρèδωκε λευσθησοµèνους.

201 íσοι δà âδìκουν âπιεικèστατοι τÀν κατ� τ�ν πìλιν εÚναι

καÈ περÈ τοÌς νìµους �κριβεØς

βαρèως ¢νεγκαν âπÈ τοÔτωú

καÈ πèµπουσιν πρäς τäν βασιλèα κρÔφα

21 Ernst Haenchen: Die Apostelgeschichte, KEK III, Göttingen 16/71977, S. 622.
22 Zum paulinischen Kollektenwerk vgl. oben das Kapitel VIII sowie die einschlägigen Passagen

in Kapitel IX, S. 177–179.
23 Gerd Theißen: Paulus – der Unglücksstifter. Paulus und die Verfolgung der Gemeinden in

Jerusalem und Rom, in: Biographie und Persönlichkeit des Paulus, WUNT 187, Tübingen 2006,
S. 228–244.

24 Gerd Theißen, a.a.O., S. 228.
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παρακαλοÜντες αÎτäν âπιστεØλαι τÀú ÇΑν�νωú

µηκèτι τοιαÜτα πρ�σσειν;

µηδà γ�ρ τä πρÀτον æρθÀς αÎτäν πεποιηκèναι.

202 τινàς δ' αÎτÀν καÈ τäν ÇΑλβØνον Íπαντι�ζουσιν

�πä τ¨ς ÇΑλεcανδρεÐας åδοιποροÜντα καÈ διδ�σκουσιν,

±ς οÎκ âcäν ªν ÇΑν�νωú χωρÈς τ¨ς âκεÐνου γν¸µης

καθÐσαι συνèδριον.
25

200 Da nun Ananus so geartet war,
war er der Auffassung, er hätte eine günstige Gelegenheit,
weil (der Procurator) Festus gestorben war,
(sein Nachfolger) Albinus aber noch auf dem Weg (nach Palästina) war.
So berief er das Synhedrion der Richter ein und führte ihm vor
den Bruder Jesu, des sogenannten Christus,
Jakobus hieß er,
und einige andere,
und beschuldigte sie, sie hätten gegen das Gesetz verstoßen und übergab sie zur Steinigung.
201 Diejenigen aber von den Stadtbewohnern, die als die integersten galten
und als genau in bezug auf die Gesetze,
waren deswegen bedrückt.
Und sie schickten heimlich zu dem König (Agrippa II.)
und baten ihn darum, den Ananus anzuweisen,
so etwas nicht wieder zu tun;
denn noch nicht einmal das erste hatte er richtig gemacht.
202 Einige von ihnen trafen auch den Albinus
der auf dem Weg aus Alexandrien (nach Palästina) war, und unterrichteten ihn,
daß Ananus nicht berechtigt gewesen sei, ohne sein Wissen
das Synhedrion einzuberufen.

Hauptakteur dieses Berichtes des Josephus ist der Hohepriester Ananos, der im Neuen
Testament bei Lukas Hananias heißt (vgl. die uns schon bekannte Stelle in Apg 23,226).
Dieser nutzt die günstige Gelegenheit des Wechsels im Amt des Statthalters: Der Procu-
rator Festus (60–62 in Palästina) ist gestorben, sein Nachfolger Albinus (62–64) ist noch
auf dem Weg nach Palästina. König ist zu dieser Zeit Herodes Agrippa II. (50–92/93).27

In dieser Zeit des Interregnums ergreift Ananos die Initiative gegen Jakobus und einige
andere und läßt sie steinigen.

25 Der Text des Josephus wird hier abgedruckt nach der Ausgabe von Louis H. Feldman: Josephus
with an English Translation in Ten Volumes, Band X: Jewish Antiquities, Book XX. General Index
to Volumes I–X, LCL 456, Cambridge/Mass. und London 1981 (= Nachdr. der Ausgabe von 1965),
S. 106–108.

26 Im Zusammenhang des Prozesses des Paulus in Caesarea werden wir ihm dann in Apg 24,1
sogleich ein zweites Mal begegnen.

27 Zu Agrippa II. vgl. Schürer I 471–483; im Unterschied zu Agrippa I. ist er nicht für Jerusalem
zuständig.
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Die Frage ist, wer sich hinter der Bemerkung „und einige andere“ (καÐ τινας áτèρους)
verbirgt. Theißen meint, das müßten Christen sein: „Jakobus erscheint hier neben einigen
anonymen Christen. . . . Wahrscheinlich wurde die ganze Leitungsgruppe der Jerusalemer
Christen zusammen mit Jakobus vernichtet.“28 Daher entnimmt Theißen dem Josephus,
daß hier von einer „Verfolgung der Jerusalemer Gemeinde“ die Rede sei. Das scheint mir
nicht sachgemäß zu sein.29

Wie dem auch sei – das Zeugnis des Josephus sagt jedenfalls so viel, daß Jakobus, der Lei-
ter der Urgemeinde, wenige Jahre nach dem Besuch des Paulus in Jerusalem auf Betreiben
des Hohenpriesters Ananos hingerichtet worden ist. Zur Begründung für die Steinigung
wird auf seine Haltung zum Gesetz verwiesen; Ananos „beschuldigte sie, sie hätten gegen
das Gesetz verstoßen“ (±ς παρανοµησ�ντων κατηγορÐαν ποιησ�µενος). Hier stellt Thei-
ßen nun einen Zusammenhang zu Paulus her: „Spätestens mit dem Auftreten des Paulus in
Jerusalem und seinem Prozess, der sich über zwei Jahre hinzog, muss die Gesetzestreue der
Christen unter Jerusalemer Juden diskutiert worden sein.“30 Er nimmt an, die Gemeinde
in Jerusalem sei dadurch in Verruf geraten, daß sie den Paulus aufgenommen und die von
ihm überbrachte Kollekte akzeptiert habe. So kommt er zu dem Ergebnis: „Das Auftreten
des im Judentum umstrittenen Paulus in Jerusalem hat die Gemüter erregt und die Jeru-
salemer Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Paulus war für die Jerusalemer Gemeinde
ein Unglücksstifter.“31

Im Unterschied zu Theißen bin ich mir nicht sicher, ob die Urgemeinde die Kollekte
wirklich angenommen hat. Das Schweigen des Lukas wäre einfacher zu erklären, wenn er
von dem Scheitern des Paulus in Jerusalem gewußt hätte.

28 Gerd Theißen, a.a.O., S. 236.
29 Theißen spricht schon im Untertitel seines Aufsatzes von „Verfolgung“ und formuliert auch

sonst so: „Die Verfolgung der Jerusalemer Gemeinde ereignete sich 62 n. Chr. ca. zwei bis drei Jahre,
nachdem Paulus in Jerusalem Aufsehen erregt hatte.“ (Gerd Theißen, a.a.O., S. 230.)

Das scheint mir eine Rekonstruktion, die von Josephus nur teilweise gedeckt wird. Selbst wenn
man einräumt, daß auch die anonymen anderen, von denen Josephus spricht, Christen gewesen sein
können, so folgt daraus doch noch nicht, daß Jakobus zusammen mit diesen gleich „die ganze Lei-
tungsgruppe der Jerusalemer Christen“ darstellt. Daher geht die Formulierung von der „Verfolgung
der Jerusalemer Gemeinde“ zu weit. Ähnlich wie in Apg 12,1–5 haben wir es auch im Jahr 62 mit
einem eher isolierten Ereignis zu tun: Wurde 20 Jahre zuvor der Zebedaide Jakobus durch Agrippa I.
hingerichtet, so trifft hier nun den Herrenbruder Jakobus das gleiche Schicksal. Von einer Verfolgung
der Gemeinde kann m.E. weder hier noch dort die Rede sein.

Vollends schief wird die von Theißen gewählte Formulierung dadurch, daß er diese Ereignisse in
Jerusalem mit dem furchtbaren Wüten Neros gegen die Gemeinde in Rom im Jahr 64 n. Chr. zusam-
menstellt. Mag man immerhin auch im Blick auf die Jerusalem von einer „Katastrophe“ sprechen –
diese ist aber doch auf gar keinen Fall mit der Katastrophe vergleichbar, die Nero über die römischen
ChristInnen gebracht hat.

30 Gerd Theißen, a.a.O., S. 236.
31 Gerd Theißen, a.a.O., S. 238.
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3. Der »Prozeß« in Caesarea

Die behagliche Breite, mit der Lukas das alles erzählt, ist sehr auffällig. Um-
gekehrt ist der »theologische« Gehalt dieser Kapitel recht gering. Wenn dies

eine Apostelgeschichte-Vorlesung wäre, müßten wir darauf des näheren eingehen.
Hier mag es genügen, wenn wir feststellen, daß Lukas sich in diesen Kapiteln als
Apologet erweist. Er will nicht nur zeigen, daß Paulus eigentlich ja völlig unschul-
dig ist; er will den Leserinnen und Lesern vor Augen führen, daß die zuständigen
römischen Behörden das genauso sehen. Als ersten hat er den Obersten in Jerusa-
lem als Zeugen aufmarschieren lassen. Dieser Claudius Lysias teilt dem Statthalter
schriftlich mit, daß Paulus nichts Unrechtes getan hat (Apg 23,26–3032).

Dies wiederholt sich in den folgenden Kapiteln 24–26. Hier bestätigen die mit
dem Fall Paulus befaßten Statthalter Felix und sein Nachfolger Festus die Unschuld
des Paulus. Auch der jüdische König Agrippa II. und seine Schwester Berenike wer-
den eigens aufgeboten, um die Unschuld des Paulus herauszustellen. Höchste staat-
liche Repräsentanten sind davon überzeugt, daß Paulus kein Verbrechen begangen
hat.

Im folgenden wollen wir uns mit den wichtigsten Phasen des »Prozesses« ver-
traut machen. Zunächst erhalten die Ankläger das Wort (Apg 24,1–9). Zu diesemPlädoyer des Anklägers

Apg 24,1–9 Zweck reist auch der Hohepriester Hananias von Jerusalem nach Caesarea, um sei-
ne Anklage vor dem Statthalter zu vertreten. Er hat einige Presbyter sowie einen
eigens angeheuerten Rhetor namens Tertullus mitgebracht.33 Der soll die jüdische
Sache als Profi an den Mann bringen.

Der Rhetor Tertullus zeigt sogleich, daß er sein Geld wert ist: Er beginnt mit ei-
ner captatio benevolentiae (d.h. er schmiert dem Statthalter Felix Honig ums Maul),
um die rechte Stimmung – man spricht heute von der »Chemie« – hervorzurufen.34

32 Der Brief lautet im Original: 26 ΚλαÔδιος ΛυσÐας τÀú κρατÐστωú �γεµìνι Φ λικι χαÐρειν.

27 τäν �νδρα τοÜτον συλληµφθèντα Íπä τÀν ÇΙουδαÐων καÈ µèλλοντα �ναιρεØσθαι Íπ' αÎτÀν â-

πιστ�ς σÌν τÀú στρατεÔµατι âcειλ�µην, µαθ°ν íτι ÃΡωµαØìς âστιν; 28 βουλìµενìς τε âπιγνÀναι

τ�ν αÊτÐαν δι' �ν âνεκ�λουν αÎτÀú κατ γαγον εÊς τä συνèδριον αÎτÀν; 29 çν εÝρον âγκαλοÔ-

µενον περÈ ζητηµ�των τοÜ νìµου αÎτÀν, µηδàν δà �cιον θαν�του £ δεσµÀν êχοντα êγκληµα.

30 µηνυθεÐσης δè µοι âπιβουλ¨ς εÊς τäν �νδρα êσεσθαι âc αÎτÀν êπεµψα πρäς σè, παραγγεÐλας

καÈ τοØς κατηγìροις λèγειν πρäς αÎτäν âπÈ σοÜ.

33 24,1 heißt es: µετ� δà πèντε �µèρας κατèβη å �ρχιερεÌς ÃΑνανÐας µετ� πρεσβυτèρων τινÀν

καÈ û τορος ΤερτÔλλου τινìς, οÑτινες âνεφ�νισαν τÀú �γεµìνι κατ� τοÜ ΠαÔλου.

34 Im griechischen Original lautet 23,2–3: κληθèντος δà αÎτοÜ ¢ρcατο κατηγορεØν å Τèρτυλ-

λος λèγων; πολλ¨ς εÊρ νης τυγχ�νοντες δι� σοÜ καÈ διορθωµ�των γινοµèνων τÀú êθνει τοÔτωú

δι� τ¨ς σ¨ς προνοÐας, π�ντηù τε καÈ πανταχοÜ �ποδεχìµεθα, κρ�τιστε Φ¨λιc, µετ� π�σης εÎ-

χαριστÐας.
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Dann kommt unser Rhetor zur Sache: „4 Damit ich dich aber nicht weiter er-
müde, bitte ich dich, uns kurz in deiner Güte anzuhören. 5 Wir haben nämlich
diesen Mann als eine Pestbeule gefunden und als Erreger von Unruhen gegen al-
le Juden auf der ganzen Welt und als Anführer der Nazoräersekte. 6 Er hat auch
versucht, den Tempel zu entweihen. Ihn haben wir ergriffen. 7 Von ihm wirst du
selber, wenn du ihn verhörst wegen aller dieser Dinge, das erfahren, dessen wir ihn
anklagen.“35

Die Anklage ist nicht sehr spezifisch: Eine Pestbeule zu sein ist an sich ja noch
kein Straftatbestand . . . Handfester ist da schon der Hinweis auf die Unruhen,
die Paulus überall – Tertullus sagt leicht übertreibend: „auf der ganzen Welt“ –
erregt.36 Das griechische Wort στ�σις (sta. sis), das Tertullus hier verwendet, ist ein
Fachausdruck. In römischen Ohren ist es so etwas wie Revolution. Da schrillen die
Alarmglocken bei Felix; mindestens hofft Tertullus, dies zu erreichen. Die Entwei-
hung des Tempels, die Tertullus abschließend nennt, hat geringeres Gewicht.

„Die Szene in Kap. 24 unterscheidet sich von allen andern »Apologien« in der
Ap[ostel]g[eschichte] dadurch, daß sie die Gegner und Paulus in Wechselrede vor
dem Vertreter Roms zu Wort kommen läßt. Zunächst die Kläger, die Juden. Der
Hohepriester bleibt eine stumme Figur. Für die Juden führt ausschließlich der Rhe-
tor Tertullus das Wort. Seine Rede ist »ein Meisterstück von . . . ausgesuchter rhe-
torischer Kleinkunst«, wie Stephan Lösch . . . dargelegt hat. Sie macht durch die im
Verhältnis ungewöhnlich breit entfaltete captatio benevolentiae – 3 von 7 Versen! –
den Leser sogleich mit der Atmosphäre einer solchen Verhandlung vertraut . . . .
Lukas läßt uns durch die V. 2–4 spüren, daß Tertullus sein Handwerk versteht und
ein gefährlicher Gegner ist.“37

Nun hat Paulus das Wort. Da er keinen Rhetor engagiert hat, verteidigt er sich Verteidigung des Paulus
Apg 24,10–21selbst (Apg 24,10–21). Seine Rede ist deutlich länger als die des Tertullus.

„10 Paulus aber antwortete, als ihm der Statthalter zunickte: »Da ich weiß, daß
du seit vielen Jahren ein Richter für dieses Volk bist, gehe ich mit gutem Mut an
meine Verteidigung. 11 Du kannst erkennen, daß ich nicht mehr als zwölf Tage

35 Im griechischen Original heißt es Apg 24,4–7: 4 Ñνα δà µ� âπÈ πλεØìν σε âγκìπτω, παρακαλÀ

�κοÜσαÐ σε �µÀν συντìµως τ¨ù σ¨ù âπιεικεÐαø. 5 εÍρìντες γ�ρ τäν �νδρα τοÜτον λοιµäν καÈ

κινοÜντα στ�σεις π�σιν τοØς ÇΙουδαÐοις τοØς κατ� τ�ν οÊκουµèνην πρωτοστ�την τε τ¨ς τÀν

ΝαζωραÐων αÉρèσεως, 6 çς καÈ τä Éερäν âπεÐρασεν βεβηλÀσαι, çν καÈ âκρατ σαµεν, 7 παρ' οÝ

δυν σηù αÎτäς �νακρÐνας περÈ π�ντων τοÔτων âπιγνÀναι Áν �µεØς κατηγοροÜµεν αÎτοÜ.

Die Übersetzung stammt von Ernst Haenchen, a.a.O., S. 623.
36 Vgl. dazu Gerd Theißen: „Paulus . . . fiel in der Öffentlichkeit auf. Er war eine kontroverse

Gestalt. Durch ihn wurden die Christen zwangsläufig umstritten“ (a.a.O., S. 228). Wir kommen
darauf zurück.

37 Ernst Haenchen, a.a.O., S. 629.
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habe, seit ich, um anzubeten, nach Jerusalem hinaufzog. 12 Und weder im Tem-
pel fanden sie mich gegen jemanden disputierend oder einen Auflauf des Volkes
erregend, noch in ihren Synagogen noch in der Stadt. 13 Sie können auch das dir
nicht beweisen, dessen sie mich jetzt anklagen. 14 Das aber bekenne ich dir, daß ich
gemäß jenem ‘Weg’, welchen diese eine Sekte nennen, dem väterlichen Gott die-
ne, indem ich allem im Gesetz und dem in den Propheten Geschriebenen glaube,
15 wobei ich die Hoffnung zu Gott habe, welche auch diese selbst erwarten, daß
eine Auferstehung der Gerechten und Ungerechten sein wird. 16 Deswegen übe
ich mich auch selbst, ein unverletztes Gewissen Gott und den Menschen gegen-
über zu haben in allen Dingen. 17 Nach vielen Jahren aber bin ich hergekommen,
um Almosen für mein Volk zu bringen und Opfer. 18 Bei diesen fanden mich als
einen Geheiligten im Tempel, nicht mit Masse noch Tumult, 19 einige Juden aus
der (Provinz) Asia, die vor dir anwesend sein und mich anklagen müßten, wenn
sie etwas gegen mich hätten. 20 Oder diese selbst mögen sagen, was sie für ein
Unrecht fanden, als ich vor dem Hohenrat stand, 21 außer jenem einen Satz, den
ich, unter ihnen stehend, rief: ‘Wegen der Auferstehung der Toten werde ich heute
vor euch zur Rechenschaft gezogen.’«“38

Was der Rhetor Tertullus kann, kann Paulus schon lange: Auch er beginnt mit
einer captatio benevolentiae, wie sich das bei solcher Gelegenheit gehört. Zwölf Tage
ist er erst im Lande, viel zu kurz, um irgend etwas angestellt zu haben. Lediglich
beten wollte er im Tempel – mit niemandem hat er Streit angefangen, weder im
Tempel, noch in den Synagogen, noch in der Stadt. Der Vorwurf der στ�σις (sta. sis)
ist daher gegenstandslos.

38 Im griechischen Original lautet Apg 24,10–21: 10 �πεκρÐθη τε å ΠαÜλος νεÔσαντος αÎτÀú

τοÜ �γεµìνος λèγειν; âκ πολλÀν âτÀν îντα σε κριτ�ν τÀú êθνει τοÔτωú âπιστ�µενος εÎθÔµως

τ� περÈ âµαυτοÜ �πολογοÜµαι, 11 δυναµèνου σου âπιγνÀναι íτι οÎ πλεÐους εÊσÐν µοι �µèραι

δ¸δεκα �φ' ©ς �νèβην προσκυν σων εÊς ÇΙερουσαλ µ, 12 καÈ οÖτε âν τÀú ÉερÀú εÝρìν µε πρìς

τινα διαλεγìµενον £ âπÐστασιν ποιοÜντα îχλου οÖτε âν ταØς συναγωγαØς οÖτε κατ� τ�ν πìλιν,

13 οÎδà παραστ¨σαι δÔνανταÐ σοι περÈ Áν νυνÈ κατηγοροÜσÐν µου. 14 åµολογÀ δà τοÜτì σοι

íτι κατ� τ�ν åδäν �ν λèγουσιν αÑρεσιν οÕτως λατρεÔω τÀú πατρ¸úωú θεÀú, πιστεÔων π�σι τοØς

κατ� τäν νìµον καÈ τοØς âν τοØς προφ ταις γεγραµµèνοις, 15 âλπÐδα êχων εÊς τäν θεìν, �ν καÈ

αÎτοÈ οÝτοι προσδèχονται, �ν�στασιν µèλλειν êσεσθαι δικαÐων τε καÈ �δÐκων. 16 âν τοÔτωú

καÈ αÎτäς �σκÀ �πρìσκοπον συνεÐδησιν êχειν πρäς τäν θεäν καÈ τοÌς �νθρ¸πους δι� παντìς.

17 δι' âτÀν δà πλειìνων âλεηµοσÔνας ποι σων εÊς τä êθνος µου παρεγενìµην καÈ προσφορ�ς,

18 âν αÙς εÝρìν µε �γνισµèνον âν τÀú ÉερÀú, οÎ µετ� îχλου οÎδà µετ� θορÔβου; 19 τινàς δà �πä

τ¨ς ÇΑσÐας ÇΙουδαØοι, οÏς êδει âπÈ σοÜ παρεØναι καÈ κατηγορεØν εÒ τι êχοιεν πρäς âµè. 20 £ αÎτοÈ

οÝτοι εÊπ�τωσαν τÐ εÝρον �δÐκηµα στ�ντος µου âπÈ τοÜ συνεδρÐου 21 £ περÈ µι�ς ταÔτης φων¨ς

©ς âκèκραcα âν αÎτοØς áστ°ς íτι περÈ �ναστ�σεως νεκρÀν âγ° κρÐνοµαι σ µερον âφ' ÍµÀν.

Die Übersetzung bei Ernst Haenchen, a.a.O., S. 623.
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Bereitwillig räumt Paulus sodann (v. 14a) ein, daß er einer besonderen jüdischen
Gruppe angehört. Interessant sind hier die Bezeichnungen – wir haben in der letz-
ten Woche darüber kurz gesprochen. Den Begriff »Christ«, der in den paulinischen
Schriften nirgends, bei Lukas nur an der bekannten Stelle Apg 11,26 und in 26,28
vorkommt39, verwendet Paulus hier bezeichnenderweise nicht. Er spricht vielmehr
von dem »Weg«, eine der Apostelgeschichte eigene Bezeichnung für die Christen.40

Die Gegner, so erläutert Paulus dem hohen Gericht, nennen es Sekte.41

Entscheidend ist – und hier stimmt die dem Paulus von Lukas in den Mund
gelegte Verteidigungsrede mit der Quintessenz von Röm 9–11 überein – die Tatsa-
che, daß auch diese neue Gruppe den väterlichen Gott verehrt und auf Gesetz und
Propheten basiert (v. 14b). Auch die Hoffnung auf Auferstehung ist kein Gegen-
satz zum Judentum (v. 15). So erscheint Paulus hier erneut als frommer Jude, der
Almosen und Opfer darbringen wollte, sonst nichts (v. 17). In dem Wort »Almo-
sen« darf man keine Anspielung auf das Kollektenwerk des Paulus sehen: „nur weil
wir aus den Paulusbriefen von der großen Pauluskollekte wissen, erkennen wir hier
eine Anspielung darauf; für die Leser des Lukas war das nicht möglich. Daß die
Kollekte nur für die christliche Gemeinde und nicht für »sein Volk« bestimmt war,
ist ein ebenfalls nicht zu beseitigender Anstoß, wenn man hier historisch unbedingt
zuverlässige Angaben sucht.“42

Das Ergebnis ist ein Unentschieden: Felix spricht den Paulus nicht frei; aber
er verurteilt ihn auch nicht; er vertagt den Prozeß, um Einzelheiten von dem uns
bekannten Tribunen (Oberst) Claudius Lysias in Erfahrung zu bringen (24,22).
Immerhin wird dem Paulus Hafterleichterung gewährt; zudem erhält er die Er-
laubnis, daß seine Genossen ihn besuchen dürfen (v. 23). Damit hat Felix seinen
Dienst getan. Wir hören noch von seiner jüdischen Frau Drusilla (v. 24) und sei-
ner Hoffnung, Paulus werde etwas Kleingeld lockermachen (v. 26).43 Dann heißt

39 Zum Begriff ΧριστιανοÐ, aus dem unser „Christ“ wurde, vgl. dazu die Bemerkungen oben
S. 56–57.

40 Ernst Haenchen gibt (a.a.O., S. 630) die folgende Erläuterung: „Wir sehen hier, warum Lukas
so gern den Begriff »Weg« verwendet; dieser Begriff bezeichnet die neue Jesusreligion als eine eigene
Größe und reißt sie trotzdem nicht vom Judentum los: er erinnert ja aufs stärkste an alttestamentliche
Wendungen wie »die Wege des Herren«, die das Judentum als die gelebte wahre Religion hinstellen.
Dieser Weg hat Paulus nicht aus dem Judentum herausgeführt . . . “ – sicherheitshalber sei es noch
einmal angefügt: Die Rede ist hier von dem lukanischen Paulus, nicht dem historischen!

41 Ob Ernst Haenchen mit »Sekte« wirklich ein angemessenes Äquivalent für das griechische αÑ-

ρεσις gefunden hat, mag in diesem Zusammenhang dahingestellt bleiben.
42 Ernst Haenchen, a.a.O., S. 627.
43 „Warum der »Freikauf« nicht zustande kam, ist schwer zu sagen. War das Geld durch die

Auslösung der Nasiräatsgelübde verbraucht? Waren die Forderungen des Felix zu hoch? War die
Gemeinde in Jerusalem und in Caesarea nicht willens, etwas für Paulus zu tun? Wurde Felix als
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es lakonisch: „Als aber die zweijährige Frist voll war, bekam Felix als Nachfolger
den Porcius Festus. In dem Willen aber, den Juden eine Gunst zu erweisen, ließ
Felix den Paulus als Gefangenen zurück.“44

Wir können daher folgendes Zwischenergebnis formulieren: Der zuständige Statt-Zwischenergebnis

halter Felix hält Paulus zwar gefangen, kann sich aber zu keiner Verurteilung durch-
ringen. Der Prozeß wird verschleppt.

* * *

Die entscheidende Wende im Prozeß des Paulus erfolgt unter dem Nachfolger
des Felix, dem genannten Porcius Festus. Diese Wende wird durch Paulus

selbst herbeigeführt; er beruft sich auf den Kaiser. In Apg 25,11–12 lesen wir:
„11 »Wenn ich nun schuldig bin und etwas Todeswürdiges getan habe, so entziehe
ich mich dem Tod nicht. Wenn aber nichts von dem der Fall ist, dessen sie mich
anklagen, dann kann mich niemand ihnen [den Juden] preisgeben: ich rufe den
Kaiser an!« 12 Da besprach sich Festus mit seinen Beratern und antwortete: »Du
hast den Kaiser angerufen – zum Kaiser sollst du gehen!«“45

Diese sogenannte »Appellation« des Paulus an den Kaiser ist in der ForschungDie Appellation als
historisches Problem seit jeher viel diskutiert. Umstritten ist vor allem die Frage, ob und wenn ja wie

diese Appellation mit dem römischen Bürgerrecht zusammenhängt. Auffällig an
unserm Abschnitt ist ja die Tatsache, daß Paulus sich in diesem Zusammenhang ge-
rade nicht auf sein römisches Bürgerrecht bezieht.46 Theodor Mommsen hat den feh-
lenden Bezug auf die Unkenntnis des Schriftstellers zurückführen wollen. „Aber
seltsamer Weise wird in unserem Bericht wohl die Befreiung von Fesselung und
Geisselung mit dem privilegierten Personalrecht des Paulus [d.h. seinem römischen
Bürgerrecht] in Verbindung gesetzt, nicht aber die Berufung auf das Kaisergericht;

Prokurator abgelöst, bevor der Handel verwirklicht werden konnte? All das werden wir leider nie
wissen können“ (Gerd Theißen, a.a.O., S. 232, Anm. 8).

44 Apg 24,27 in der Übersetzung von Ernst Haenchen, a.a.O., S. 631. Im griechischen Original
heißt es: διετÐας δà πληρωθεÐσης êλαβεν δι�δοχον å Φ¨λιc Πìρκιον Φ¨στον; θèλων τε χ�ριτα

καταθèσθαι τοØς ÇΙουδαÐοις å Φ¨λιc κατèλιπε τäν ΠαÜλον δεδεµèνον.

45 Übersetzung von Ernst Haenchen, a.a.O., S. 635–636; im griechischen Original: 12 εÊ µàν

οÞν �δικÀ καÈ �cιον θαν�του πèπραχ� τι, οÎ παραιτοÜµαι τä �ποθανεØν; εÊ δà οÎδèν âστιν Áν

οÝτοι κατηγοροÜσÐν µου, οÎδεÐς µε δÔναται αÎτοØς χαρÐσασθαι; ΚαÐσαρα âπικαλοÜµαι. 13 τìτε

å Φ¨στος συλλαλ σας µετ� τοÜ συµβουλÐου �πεκρÐθη; ΚαÐσαρα âπικèκλησαι, âπÈ ΚαÐσαρα

πορεÔσηù.

46 Sicherheitshalber sei ausdrücklich gesagt: Ich argumentiere hier im Rahmen der Apostelge-
schichte, die das römische Bürgerrecht des Paulus ausdrücklich voraussetzt!
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ja geradezu im Widerspruch mit der Erzählung selbst wird nachher die Übertra-
gung des Prozesses nach Rom hingestellt als herbeigeführt durch den Kläger.47

Man wird, absehend von diesem Missverständnis des letzten Redacteurs, sich le-
diglich an den ursprünglichen Bericht zu halten haben, der selber nirgends Anstoss
giebt und nur wenig Erläuterungen erfordert.“48

Mommsen ist also der Auffassung, daß ein Zusammenhang zwischen der Appel-
lation und dem römischen Bürgerrecht besteht: Die Appellation setzt das römische
Bürgerrecht voraus.49 Lediglich die Ignoranz des „letzten Redacteurs“ – wir sagen
heute nicht »Redakteur«, sondern »Redaktor« –, also des Lukas, hat diesen Zusam-
menhang verdunkelt. Die historische Abfolge stellt sich Mommsen zufolge also so
dar: Paulus war römischer Bürger; als solcher hatte er in einem Kapitalprozeß das
Recht der Appellation. Also berief sich Paulus auf sein römisches Bürgerrecht und
erreichte dadurch, daß er nach Rom überstellt wurde. „Dieser durchaus folgerichti-
ge Verlauf beruht auf dem Grundgedanken, dass der Capitalprozess des römischen
Bürgers nicht anders geführt werden kann als vor den hauptstädtischen Gerich-
ten und demnach ursprünglich in letzter Instanz von der Bürgerschaft entschieden
wird, der römische Bürger also befugt ist, jeden ausserhalb Roms fungierenden
Magistrat in einem solchen Prozess als Richter zu recusieren und denselben dem-
nach vor die hauptstädtischen Behörden zu bringen; weiter darauf, dass mit dem
Beginn des Principats für den republikanischen Magistrat und die Comitien teils
wahrscheinlich die Consuln und der Senat, teils der neue Herrscher substituiert
wurden. Es ist dies Verfahren in vollem Einklang mit dem oben angeführten Inhalt

47 Mommsen bezieht sich hier auf die Stelle 28,18–19.
48 Theodor Mommsen: Die Rechtsverhältnisse des Apostels Paulus, ZNW 2 (1901), S. 81–96; hier

S. 92–93.
49 „Aber der Statthalter ist in dem Capitalprozess des römischen Bürgers nicht die entscheidende

Instanz, sondern es ist nach dem vorher angeführten julischen Gewaltgesetz Berufung zulässig an
das Kaisergericht: lege Iulia de vi publica damnatur, qui aliqua potestate praeditus civem Romanum
antea ad populum [provocantem], nunc imperatorem appellantem necaverit necarive iusserit.“ (Theodor
Mommsen, a.a.O., S. 92 mit Hinweis auf Paulus: Sent. V 26,1.)

Eine interessante Analogie – auf die Mommsen nicht hinweist – ist das Verfahren des Statthalters
Plinius in Bithynien und Pontos Anfang des 2. Jahrhunderts (also zwei Generationen nach unserm
Fall): Die Menschen, die bei ihm als Christen denunziert werden und ihr Christsein nicht bestrei-
ten, werden zur Hinrichtung abgeführt – wenn sie nicht römische Bürger sind. In diesem Fall gilt
vielmehr: fuerunt alii similis amentiae, quos, quia cives Romani erant, adnotavi in urbem remittendos,
auf deutsch: „Andre in dem gleichen Wahn Befangene habe ich, weil sie römische Bürger waren,
zur Überführung nach Rom vorgemerkt“ (Plinius: Epistulae X 96,4). D.h. der Statthalter Plinius
vollstreckt das Todesurteil nur an Nicht-Römern; römische Bürger werden stattdessen nach Rom
überstellt. Sollte es bei Paulus ebenso gewesen sein?

Vgl. dazu oben die Diskussion im Zusammenhang mit dem römischen Bürgerrecht des Paulus
(S. 15 mit Anm. 40).
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des julischen Gewaltgesetzes und ich zweifle nicht, dass in der früheren Kaiserzeit
also verfahren und der Bericht in allem wesentlichen historisch correct ist.“50

Die Position Theodor Mommsens läßt sich mithin folgendermaßen zusammenfas-Die Position Theodor
Mommsens (1901) sen: Lukas begeht einen entscheidenden juristischen Fehler, weil er die Appellation des

Paulus nicht auf dessen römisches Bürgerrecht zurückführt. Der dem Lukas vorliegende
Bericht jedoch ist juristisch und historisch plausibel – „in allem wesentlichen historisch
correct“.

* * *

Einhundert Jahre nach Theodor Mommsen hat Heike Omerzu ihr Buch „Der
Prozeß des Paulus“ veröffentlicht.51 Wie sich die Zeiten geändert haben! Daß

Heike Omerzu kein Theodor Mommsen ist, kann man ihr nun wirklich nicht zum
Vorwurf machen. Niemand von uns ist ein Theodor Mommsen. Kein Althistoriker
und (erst recht nicht . . . ) kein Neutestamentler dieser Generation ist des Nobel-
preises für Literatur verdächtig! Aber man hätte sich vielleicht wünschen dürfen,
daß sie nicht ein Buch von XIII + 616 = 629 Seiten über ein Thema schreibt, das
Mommsen seinerzeit auf fünfzehn Seiten erschöpfend behandelt hat. Das Zwan-
zigfache – 300 Seiten – wäre diskutabel gewesen. Aber 629 Seiten sind es nicht
mehr.

Heike Omerzu nun möchte in bezug auf die Appellation des Paulus zeigen, „daß
die teilweise ausbleibende Bezugnahme auf das römische Bürgerrecht des Apostels
keineswegs auf einen Fehler oder auf die Tendenz des Redaktors bzw. Verfassers der
Act zurückgeht, sondern vielmehr vor dem Hintergrund des römischen Rechtssy-

50 Theodor Mommsen, a.a.O., S. 94–95.
51 Heike Omerzu: Der Prozeß des Paulus. Eine exegetische und rechtshistorische Untersuchung

der Apostelgeschichte, BZNW 115, Berlin/New York 2002. Es handelt sich dabei um eine Mainzer
Dissertation aus dem Wintersemester 2001/2002.

Kurz zuvor hatte Erika Heusler das Thema in einer etwas anderen Perspektive behandelt; sie un-
tersucht den Prozeß des Paulus im Vergleich mit dem Prozeß Jesu: Erika Heusler: Kapitalprozesse im
lukanischen Doppelwerk. Die Verfahren gegen Jesus und Paulus in exegetischer und rechtshistori-
scher Analyse, NTA 38, Münster 2000.

Diese mehr redaktionsgeschichtliche Arbeit ist für Lukas und seine Sicht der beiden Prozesse von
großer Bedeutung; weniger wichtig scheint sie für die Rekonstruktion der historischen Abläufe im
Fall des Paulus. Die Verfasserin interessiert sich für die Absicht des Lukas bei der Darstellung der
beiden Prozesse, aber nicht für die Frage, ob die Überstellung des Paulus nach Rom wirklich mit
dem behaupteten römischen Bürgerrecht zusammenhängt bzw. ob Paulus überhaupt ein römischer
Bürger war.

Daher gehe ich auf diese Arbeit im folgenden nicht weiter ein.
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stems konsequent und korrekt ist.“52 Insbesondere möchte Omerzu nachweisen,
„daß sich Paulus mit der Berufung auf sein Bürgerrecht gegen einen Akt der will-
kürlichen coercitio wendet.“53

Wir übergehen in unserm Zusammenhang die Untersuchung der republikani-
schen Zeit54 und wenden uns sogleich der uns interessierenden Prinzipatszeit zu.
Für diese gilt, daß die beiden Termini provocatio und appellatio „offensichtlich
synonym gebraucht werden“55. „Es liegt daher die Vermutung nahe, daß es sich
hierbei nur um ein einziges Rechtsmittel handelt.“56 Die Appellation ist für Augu-
stus schon durch Sueton bezeugt.57 „Von Tiberius ist bekannt, daß er es ablehnte,
Appellationen anzunehmen, die gegen einen speziellen, von ihm hochgeschätzten
Richter ergangen waren, was im Umkehrschluß zeigt, daß der Kaiser in anderen
Fällen direkt als Appellationsrichter angerufen werden konnte.“58

Für den Kaiser, der uns hier am meisten interessiert, weil der Prozeß des Paulus
in seine Regierungszeit fällt, für Nero, ist eine ganze Reihe von Zeugnissen erhal-
ten. Zu dieser Zeit wurde eine Strafe für Berufungen an den Senat eingeführt, die
zeigt, „daß es eine Geldbuße für nicht statthafte Appellationen an den Kaiser schon
seit einiger Zeit gab.“59 Eine Stelle bei Tacitus interpretiert Omerzu in dem Sinne,
daß „auch noch in der zweiten, tyrannischen Amtshälfte des Nero direkte Anrufun-
gen des Kaisers möglich gewesen sein [müssen]. In eben diesen Zeitraum fällt auch
die Appellation des Paulus, über die bekanntermaßen nur die Act berichten.“60

Hinsichtlich der juristischen Seite der Angelegenheit formuliert Omerzu folgen-
des Zwischenergebnis: „Resümierend kann festgestellt werden, daß die in den Act
geschilderte Berufung des Apostels Paulus an den Kaiser weder als unhistorisch zu

52 Heike Omerzu, a.a.O., S. 54. Sie nimmt ausdrücklich Bezug auf die Mommsensche These und
dessen Annahme, es liege hier ein „Missverständnis des letzten Redacteurs“ vor (siehe oben).

53 Heike Omerzu, a.a.O., S. 77.
54 Vgl. Heike Omerzu, a.a.O., S. 64–82.
55 Heike Omerzu, a.a.O., S. 83.
56 Ebd.
57 appellationes quotannis urbanorum quidem litigatorum praetori delegabat urbano, at provincia-

lium consularibus viris, quos singulos cuiusque provinciae negotiis praeposuisset (Suet.: Augustus 33,3).
Bei Omerzu findet sich S. 93 die folgende Übersetzung: „Fälle von Berufungen übertrug er, falls
es sich um Streitigkeiten in Rom selbst handelte, jährlich dem Stadtpraetor, die der Provinzbewoh-
ner ehemaligen Konsuln, von denen er je einen in jeder Provinz mit der Leitung dieser Rechtfälle
betraute.“

Bedauerlicherweise geht Omerzu hier auf die Terminologie des Sueton nicht weiter ein: Wenn im
zweiten Teil des Satzes von appellationes provincialium die Rede ist, denkt man wohl nicht, daß es
sich hier um römische Bürger handeln könnte!

58 Heike Omerzu, a.a.O., S. 94.
59 Heike Omerzu, a.a.O., S. 96.
60 Heike Omerzu, a.a.O., S. 97.
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verwerfen, noch als ein Sonderfall des Appellationsrechts aufzufassen ist. Sie fügt
sich gut in die weiteren Belege aus dem frühen Prinzipat ein, als sich die appella-
tio in ihren Anfangsstadien befand und noch nicht ihre spätere Gestalt besaß: Es
kam vor, daß der Kaiser zuweilen – und zwar auch mündlich – direkt angerufen
wurde.“61

Diese juristischen Grundlagen wendet Omerzu nun auf unsern Text an. Ich
kann die lange Argumentation hier noch nicht einmal zusammenfassend vortragen,
weil uns dafür die Zeit fehlt. Entscheidend ist ihr Ergebnis: „Aus der Tatsache, daß
im vorliegenden Kontext das römische Bürgerrecht des Paulus keine ErwähnungDie Position Omerzus:

Bürgerrecht als
Voraussetzung

für die Appellation

findet, lassen sich keine weiteren Schlüsse hinsichtlich des Berufungswesens ziehen:
Auf der Erzählebene ist der Bürgerstatus des Apostels bereits im Kontext der An-
klage in Philippi (vgl. 16,37) eingeführt worden; er wurde in 22,24–29 nochmals
explizit aufgegriffen und ist daher auch für die römischen Beamten in Jerusalem
und Caesarea (vgl. 23,27!) als bekannt vorauszusetzen. Die römische Prägung des
Verfahrens gegen Paulus läßt überdies keinen Zweifel daran, daß sowohl für Lukas
als auch für seine Leser und Leserinnen der Besitz des Bürgerrechts die notwendige
Voraussetzung für eine Appellation war.“62

* * *

Wir haben in dieser Vorlesung schon zu Beginn das römische Bürgerrecht
für wenig plausibel erklärt. Was ergibt sich daraus nun in bezug auf die

Appellation des Paulus? Ich lege Wert auf die Feststellung, daß man sehr wohl die
Verlegung des Prozesses von Caesarea nach Rom für historisch halten kann, ohne
deswegen mit einem römischen Bürgerrecht des Paulus operieren zu müssen. Ich
berufe mich in diesem Zusammenhang auf die Arbeit von Karl Leo Noethlichs,

61 Heike Omerzu, a.a.O., S. 107.
62 Heike Omerzu, a.a.O., S. 489.
Der Abschnitt, dessen entscheidende Passage hier zitiert wird, reicht von S. 485 bis S. 498. Am

Schluß behauptet Omerzu noch (S. 496): „Die Perikope läßt sowohl in den umfangreichen redak-
tionellen Teilen als auch in ihrem vorlukanischen Bestand eine gute Kenntnis der zeitgenössischen
römischen Rechtsverhältnisse erkennen: Es konnte zu jeder Phase eines Prozesses appelliert werden,
nicht erst nach einem Endurteil. Obwohl die Berufung auf den Kaiser ein spezielles Vorrecht römi-
scher Bürger war, mußte nicht ausdrücklich auf das Bürgerrecht hingewiesen werden, da dies ohne-
hin Grundlage des vorangehenden Prozesses war. Es war schließlich in der frühen Kaiserzeit nicht
nur möglich, den Kaiser (auch mündlich) direkt anzurufen, für Judäa war dieser aufgrund der ab-
geleiteten Gewalt der Statthalter und einer fehlenden Geschworenenbank sogar die einzig mögliche
Appellationsinstanz.“
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die wir schon im ersten Kapitel herangezogen haben.63 „Die »Appellation« an den
Kaiser läßt sich auch anders deuten: Paulus beharrt auf der staatlichen Instanz, vor
der er schon steht! Aus der Betonung, nur den Kaiser zum Richter zu haben, der
in der Provinz vom Statthalter repräsentiert wird, macht dann Festus den »realen«
Kaiser (25, 12), zu dem er ihn hinschickt, weil er selbst nicht weiterweiß und die
Juden nicht verärgern will, d.h. für die Überstellung nach Rom braucht man eine
nur dem römischen Bürger zustehende Appellation bzw. Provokation nicht, wohl
aber eine gewisse politische Brisanz des Falles.“64

Wir kommen daher zu dem Ergebnis, daß die Annahme des römischen Bürgerrechts Ergebnis:
Überstellung nach Rom ja
– römisches Bürgerrecht
nein!

des Paulus auch in diesem Zusammenhang entbehrlich ist. Es ist historisch plausibel,
daß der Prozeß von Caesarea nach Rom verlegt worden ist. Ein römisches Bürgerrecht
des Paulus muß dazu aber nicht angenommen werden. Mit Noethlichs ist vielmehr
festzuhalten: „Die Überstellung nach Rom bedarf nicht eines ius provocationis bzw.
appellationis, wovon im Text nicht die Rede ist. Vergleichbare Fälle kommen auch
bei Nichtrömern vor.“65

4. Nach der Appellation in Caesarea

Wir gönnen uns zum Schluß dieses Kapitels noch einmal einen neuen Ab-
schnitt. Dieser Abschnitt ist deswegen nötig, weil der Aufenthalt in Caesa-

rea keineswegs mit der Appellation an den Kaiser endet. Man könnte ja meinen,
Paulus würde von dem Statthalter gleich ins nächste Schiff gesetzt, damit er so
schnell wie möglich nach Rom käme. Das ist jedoch ganz und gar nicht der Fall,
wie wir sogleich sehen werden.

Nachdem Festus dem Antrag des Paulus stattgegeben hatte (Apg 25,12), steht
hoher Besuch ins Haus. Der jüdische König Agrippa II. und seine Schwester Bere-
nike machen dem neuen Statthalter in Caesarea ihre Aufwartung. Wenn ich Zeit Agrippa II. und Berenike

hätte, würde ich Ihnen das eine oder andere von diesem merkwürdigen Paar be-

63 Karl Leo Noethlichs: Der Jude Paulus – ein Tarser und Römer?, in: Rom und das himmlische
Jerusalem. Die frühen Christen zwischen Anpassung und Ablehnung, hg. v. Raban von Haehling,
Darmstadt 2000, S. 53–84; vgl. oben S. 9–16.

64 Karl Leo Noethlichs, a.a.O., S. 79. Ich stimme der Noethlichsschen Feststellung zu: „Es gibt
kein Zeugnis und kein Ereignis, das die Möglichkeit des römischen Bürgerrechts für Paulus absolut
unmöglich machen würde; es gibt aber auch kein Ereignis, was nur unter der Prämisse dieses Bürger-
rechts verständlich wäre. Die Antwort auf die Frage kann also nur im Bereich von Wahrscheinlichkeit
und Plausibilität gesucht werden“ (a.a.O., S. 80).

65 Karl Leo Noethlichs, a.a.O., S. 82. Noch einmal sei daran erinnert, daß Lukas in diesem Zu-
sammenhang gerade nicht auf das römische Bürgerrecht des Paulus rekurriert!
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richten. So kann ich Sie im Moment nur vertrösten. Vertrösten auf das Buch von
Eva Ebel, das in diesem Jahr bei der Evangelischen Verlagsanstalt in Berlin erschei-
nen wird. Dieses Buch wird eine ausführliche Würdigung der Berenike bringen.
Es erscheint in der Reihe Biblische Gestalten und behandelt die Frauen bei Lukas,
insbesondere unsere Berenike. Wenn Sie das Buch in die Hand bekommen, sollten
Sie unbedingt das Kapitel über Berenike lesen.

Da die beiden königlichen Herrschaften nun schon einmal in Caesarea sind,
erzählt der Statthalter Festus ihnen ausführlich von seinem merkwürdigen Gefan-
genen (Apg 25,13–22), der da unlängst sich auf den Kaiser berufen hat. Der Rück-
blick des Festus ist umfangreich, geradezu umfassend: Im griechischen Text umfaßt
die Passage beinahe eine ganze Seite. Kein Wunder, daß Agrippa anbeißt: Er will
Paulus selbst hören.66

Die Szenerie am folgenden Tag ist, als würde der Kaiser höchstselbst sogleich er-
scheinen: „Am folgenden Tat kamen Agrippa und Berenike und gingen mit großem
Hofstaat in den Audienzsaal mit den Tribunen und den hervorragendsten Männern
der Stadt, und auf Befehl des Festus wurde Paulus vorgeführt“ (Apg 25,23).67

Festus erläutert dem illustren Publikum recht umständlich, daß er nun ja einen
Bericht an den Kaiser schreiben müsse. Er könne doch den Paulus nicht einfach
so nach Rom schicken! Daher wäre ihm an dem Urteil des Agrippa sehr gelegen:
„Seinethalben weiß ich dem Herrn [= dem Kaiser] nichts Genaues zu schreiben.
Darum habe ich ihn euch und besonders dir vorgeführt, König Agrippa, damit ich
nach stattgefundener Untersuchung etwas habe, was ich schreibe“ (Apg 25,26).68

So erhält Paulus die Gelegenheit für einen letzten großen Auftritt: In 26,1–
23 hält Paulus seine letzte große Rede in der Apostelgeschichte; eine Rede mit
ganz besonderem Erfolg: Agrippa, der König, kommentiert sie mit den Worten:
„Bald überredest du mich, den Christen zu spielen“ (Apg 26,2869); der zuständi-
ge Statthalter Festus sagt: „Nichts, was Tod oder Kerker verdient, tut dieser Mann!“

66 Apg 25,22: ÇΑγρÐππας δà πρäς τäν Φ¨στον; âβουλìµην καÈ αÎτäς τοÜ �νθρ¸που �κοÜσαι.

αÖριον, φησÐν, �κοÔσηù αÎτοÜ.

67 Die Übersetzung in Anlehnung an Ernst Haenchen, a.a.O., S. 646. Im griechischen Original:
τ¨ù οÞν âπαÔριον âλθìντος τοÜ ÇΑγρÐππα καÈ τ¨ς ΒερνÐκης µετ� πολλ¨ς φαντασÐας καÈ εÊσελ-

θìντων εÊς τä �κροατ ριον σÔν τε χιλι�ρχοις καÈ �νδρ�σιν τοØς κατ' âcοχ�ν τ¨ς πìλεως, καÈ

κελεÔσαντος τοÜ Φ στου ¢χθη å ΠαÜλος.

68 Übersetzung nach Ernst Haenchen, ebd. Im griechischen Original: περÈ οÝ �σφαλèς τι γρ�ψαι

τÀú κυρÐωú οÎκ êχω; διä προ γαγον αÎτäν âφ' ÍµÀν καÈ µ�λιστα âπÈ σοÜ, βασιλεÜ ÇΑγρÐππα, íπως

τ¨ς �νακρÐσεως γενοµèνης σχÀ τÐ γρ�ψω.

69 Übersetzung nach Ernst Haenchen, a.a.O., S. 651; im griechischen Original: å δà ÇΑγρÐππας

πρäς τäν ΠαÜλον; âν æλÐγωú µε πεÐθεις Χριστιανäν ποι¨σαι.
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(Apg 26, 3170). Und abschließend gibt Agrippa zu Protokoll: „Dieser Mann konnte
freigelassen sein, wenn er nicht den Kaiser angerufen hätte“ (Apg 26,3271).

Die aufwendig gestaltete Szene mit der großen Rede ändert sachlich nichts mehr:
Die Reise des Paulus nach Rom wird nicht mehr in Frage gestellt. Zu dieser Reise
bricht Paulus in Kapitel 27 der Apostelgeschichte auf – wir gönnen uns aus diesem
Anlaß ein neues (unser letztes) Kapitel.

70 Übersetzung nach Ernst Haenchen, ebd.; im griechischen Original: καÈ �ναχωρ σαντες âλ�-

λουν πρäς �λλ λους λèγοντες íτι οÎδàν θαν�του £ δεσµÀν �cιον πρ�σσει å �νθρωπος οÝτος.

71 Übersetzung nach Ernst Haenchen, ebd.; im griechischen Original: ÇΑγρÐππας δà τÀú Φ στωú

êφη; �πολελÔσθαι âδÔνατο å �νθρωπος οÝτος εÊ µ� âπεκèκλητο ΚαÐσαρα.




